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 Veröffentlicht am 25.10.1994

Norm

WEG 1975 §13 Abs2 Z2

Rechtssatz

Das Bestehen eines (kündbaren) Mietverhältnisses mit einer dritten Person kann niemals das wichtige Interesse eines

Wohnungseigentümers an der unwiderru;ichen Einbeziehung von allgemeinen Teilen des Hauses in seine

Eigentumswohnung rechtfertigen.
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